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2 statt 4 Laufbahngruppen sind
noch keine Dienstrechtsreform
Der Entwurf des Innensenators für das Zweite Dienstrechtsänderungsgesetz mit der
Neufassung des Laufbahngesetzes ist dem dbb berlin Ende September zur beamten-
rechtlichen Beteiligung zugegangen. Nach § 83 des Landesbeamtengesetzes hat der dbb
berlin als Spitzenorganisation der Gewerkschaften und Verbände des öffentlichen Diens -
tes den Gesetzesentwurf in seinen Gremien intensiv beraten. Bei den Diskussionen wur-
den die öffentlich in den vergangenen Jahren vom Senat angekündigten Elemente einer
Dienstrechtsreform geradezu gesucht. Gefunden wurde der Wegfall der bisherigen Lauf-
bahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes. An die Stelle
der vier Laufbahngruppen sollen künftig die Laufbahngruppen 1 und 2 treten. Und das
war es auch. Die von der Runde der Staatssekretärinnen und Staatssekretären geforderte
Reform des Laufbahnrechts minimiert sich auf „2“ statt „4“. Die Aufstiegsverfahren sind
nicht geregelt. Die Maßnahmen der Personalentwicklung bleiben unbeschrieben. Die
Qualifizierung der Beamtinnen und Beamten sowie die Führungskräftequalifizierung
bleiben inhaltslose Forderungen. Das Bewertungssystem für die dienstlichen Beurteilun-
gen orientiert sich wieder an den Schulnoten, wird aber sonst nicht geregelt. Die Lauf-
bahnordnungen sollen erst im Jahre 2011 erarbeitet werden. Zwölf Ermächtigungen zum
Erlass von Rechtsverordnungen sind nicht nach Inhalt, Zweck und Ausmaß bestimmt. Die
Überleitung der bestehenden Beamtenverhältnisse in die neuen Laufbahngruppen ist
unvollständig und führt zum Wegfall von Beförderungsämtern im einfachen, mittleren
und gehobenen Dienst. Der Gesetzesentwurf bleibt bei der Neufassung des Laufbahnge-
setzes weit hinter den Erwartungen und den gesetzten Zielen zurück. Die Neufassung
täuscht über die wenigen Änderungen im Sinne der Reformziele hinweg. Das ist keine
Dienstrechtsreform. 

Joachim Jetschmann
Landesvorsitzender des dbb berlin
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Die Präsentation enthielt die neben der Darstellung
der Strukturen der dbb jugend und ihrer Mitglieds-
organisationen auf Bundes- und Länderebene einen
ausführlichen Überblick über die gewerkschaftlichen
Initiativen und Veranstaltungen. 

Die mit viel Beifall
von den Delegier-
ten des Gewerk-
schaftstages aufge-
nommene Präsen-
tation wurde dann
durch Praxisbei-
spiele aus Berlin er-
gänzt.

Die Vorsitzende des
Landesverbandes
der Gewerkschaft
der Sozialversiche-
rung (GdS) und
stellvertretende
Landesvorsitzende
des dbb berlin, 

Andrea Rutz-Lorenz, stellte in ihrem Initiativstate-
ment die gewerkschaftliche Jugendarbeit in ihrer
Gewerkschaft dar.

Der Landesjugendleiter der GdS Berlin, Falco Naujoks,
und seine Stellvertreterin Tina Bock führten vor dem

Gewerkschaftstag aus, dass sie ihre gewerkschaftli-
che Tätigkeit ehrenamtlich und unabhängig sowie
völlig eigenständig auf der Grundlage einer Satzung
innerhalb der GdS Berlin ausüben können. Ihre Prä-
sentation enthielt eine Reihe von praktischen Bei-
spielen über die Vertretung der Nachwuchskräfte.
Dabei nimmt die Freizeitgestaltung eine wichtige
Rolle ein.

Bereits am 13. Oktober fand nach dem Gewerk-
schaftstag eine ganztägige Veranstaltung des dbb
berlin für junge Nachwuchskräfte der Berliner Ver-
waltung statt. Die Tagung war offen für Kolleginnen
und Kollegen, die sich für die gewerkschaftliche 
Jugendarbeit interessieren. Der dbb berlin bereitet
bis Ende 2010 die personelle Neubesetzung des
Jugendpolitischen Ausschusses mit den Mitglieds-
gewerkschaften und -verbänden vor. �

Die neue Gewerkschaftsarbeit 
für die Jugend im öffentlichen Dienst
Auf dem außerordentlichen Gewerkschaftstag des dbb berlin
am 6. Oktober 2010 präsentierte die Bundesjugendleiterin der
dbb jugend, Sandra Hennig, die neue Gewerkschaftsarbeit für
die Jugend im öffentlichen Dienst.

Die Bundesjugendleiterin der dbb jugend, Sandra Hennig,
fühlt sich offensichtlich wohl auf dem außerordentlichen 
Gewerkschaftstag des dbb berlin.

Mario Moeller, stellvertretender Vorsitzender der DSTG Berlin
im Techniktest mit Frank Nachtigall, Landesvorsitzender der
GdL Berlin, und der Bundesjugendleiterin der dbb jugend,
Sandra Hennig.

Andrea Rutz-Lorenz, Landesvorsit-
zende der GdS-Berlin, erläuterte
die Grundlagen der gewerkschaft-
lichen Jugendarbeit.

Tina Bock und Falco Naujoks – beide GdS-Jugend – bei der
Präsentation ihrer Organisation.
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In der landesverfassungsrechtlichen Bestimmung ist
geregelt, dass Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteil-
ten Ermächtigungen im Gesetz geregelt sein müssen.

Die Prüfungen durch den Landesvorstand des dbb
berlin, ob der vom Innensenator vorgelegte Geset-
zesentwurf diesen Anforderungen entspricht, erga-
ben schwerwiegende Verletzungen des Verfassungs-
rechts. Keine der im Entwurf des Laufbahngesetzes
aufgeführte Ermächtigung zum Erlass einer Rechts-
verordnung erfüllte die Kriterien von Art. 64 Abs. 1
Satz 2 der Verfassung von Berlin.

Der Entwurf des Innensenators für ein neues Lauf-
bahngesetz enthält weiterhin Ermächtigungen
zum Erlass von Verwaltungsvorschriften und Über-
tragungen von Rechtssetzungskompetenzen, die
weder inhaltlich bestimmt noch mit der Verfas-
sung von Berlin in Übereinstimmung sind.

Der Landesvorstand des dbb berlin hat deshalb in
seiner Monatssitzung das Versagen des Innensena-
tors bei der Reform des Laufbahnrechts festge-
stellt. �

Landesvorstand des dbb berlin wirft
Innensenator Versagen bei der Vorlage
eines neuen Laufbahngesetzes vor
Der Landesvorstand des dbb berlin hat bei seinen Beratungen über den Entwurf
des neuen Gesetzes über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten schwer-
wiegende Mängel im Gesetzentwurf festgestellt. Der vom Innensenator vorge-
legte Entwurf eines neuen Laufbahngesetzes enthält zwölf Ermächtigungen zum
Erlass von Rechtsverordnungen, die nicht den Anforderungen von Art. 64 Abs. 1
Satz 2 der Verfassung von Berlin entsprechen.

Die Begründung lautet:

„Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen
§ 22. In Abs. 1 werden zwecks Verdeutlichung die Be-
stimmungen aufgeführt, die insbesondere in den
Laufbahnverordnungen zu präzisieren und auszufül-
len sind. Das Wort „insbesondere“ stellt klar, dass
diese Aufzählung nicht abschließend ist.

Zudem wird verdeutlicht, dass in den Rechtsverord-
nungen auch Höchstaltersgrenzen für die Einstel-
lung in den Vorbereitungsdienst festgelegt werden
können. Dies ist zum Beispiel für die Laufbahnen der
Polizei und Feuerwehr sowie des Justizvollzugsdien-
stes wegen der besonderen Anforderungen an die
Beamtinnen und Beamten in diesen Laufbahnen er-
forderlich.“

Der neugefasste § 29 Abs. 1 – Nähere Regelungen –
lautet:

„(1) Das Nähere über die Laufbahnen der Beamtin-
nen und Beamten regelt der Senat durch Rechtsver-
ordnung, insbesondere

1. die Einrichtung von Laufbahnzweigen (§ 2 Abs. 3),

2. die Festlegung der regelmäßig zu durchlaufen-
den Ämter (§ 2 Abs. 5, § 13 Abs. 3),

3. die Verwendung auf Dienstposten verschiedener
Fach- oder Aufgabengebiete als Voraussetzung
für Beförderung oder Aufstieg (§ 4 Abs. 1),

4. die Einstellung in einem höheren Amt als 
in dem Einstiegsamt der jeweiligen Laufbahn 
(§ 5 Abs. 3 Nummer 1),

5. die Zugangsvoraussetzungen für eine Lauf-
bahn (§§ 7 und 8),

6. die Anrechnung von Zeiten auf den Vorberei-
tungsdienst (§ 9 Abs. 2),

7. die Anrechnung von Zeiten auf die Probezeit
(§ 11 Abs. 3),

8. die Verleihung des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 an Beamtinnen und 
Beamten der darunter liegenden Ämter (§ 13
Abs. 4),

9. die Ausgestaltung des Aufstiegs (§ 14),

10. die Sonderregelungen für den Wechsel in das 
erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe (§ 15),

11. die Ausgestaltung eines Laufbahnwechsels
(§ 16) und

12. die Bestimmung von Personalentwicklungs-
maßnahmen (§ 17 Abs. 1).

In den Rechtsverordnungen können auch Höch-
staltersgrenzen für die Einstellung in den Vorbe-
reitungsdienst einer Laufbahn festgelegt werden.“

Das Gesetz enthält insgesamt 12 Ermächtigungen
zum Erlass von Rechtsverordnungen. Die Gesetzes-

Aus der Stellungnahme des dbb berlin zu Art. I – Laufbahnge-
setz – § 29 – Nähere Regelungen – des Entwurfs eines Zweiten
Dienstrechtsänderungsgesetzes – 2. DRÄndG –:
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begründung lässt jedoch offen, ob nicht noch weite-
re Rechtsverordnungen erlassen werden.

Der dbb berlin hat erhebliche Zweifel, ob der Gesetz-
geber alle wesentlichen Inhalte selbst regeln wird
und jede einzelne Verordnungsermächtigung den
verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht.

Bei den Verordnungsermächtigungen ist Art. 80 Abs.
1 Satz 1 GG zu beachten. Danach ist Inhalt, Zweck
und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetz
zu bestimmen. Diese grundgesetzliche Vorschrift ist
zwar nicht unmittelbar auf die Gesetzgebung der
Länder anwendbar. Soweit es an einer entsprechen-
den Bestimmung in der jeweiligen Landesverfassung
fehlt, ist dieser Grundsatz als Ausprägung des
rechtsstaatlichen und demokratischen Verfassungs-
systems gleichwohl auf die Landesgesetzgebung ver-
bindlich (BVerfGE 55, 207, 226; 58, 257, 276 ff.
m.w.N.).

Zur Klärung von Inhalt, Zweck und Ausmaß der Er-
mächtigung können der Sinnzusammenhang der
Norm mit anderen Vorschriften und das mit der ge-
setzlichen Regelung verfolgte Ziel, aber auch die Ent-
stehungsgeschichte der Norm berücksichtigt werden
(BVerfGE 8, 274, 307; 55, 207 [226 f.]; 58, 257, 277).
Wesentlich ist, dass das Parlament die Rechtsset-
zung der Exekutive so „programmiert“, dass schon
aus der Ermächtigung erkennbar und vorhersehbar
ist, was zulässig sein soll (BVerfGE 58, 257, 277; 78,
249, 272). Der Grad der Bestimmtheit muss sich ins-
besondere danach richten, wie intensiv die Regelung
in die Rechtstellung des Betroffenen eingreift, zu-
gleich ist aber der Besonderheit de jeweiligen Rege-
lungsgegenstandes Rechnung zu tragen. Bei vielge-
staltigen und sich stetig ändernden Materien sind
im Interesse des sachgerechten und situationsbezo-
genen Verwaltungshandelns geringe Anforderungen
an die Bestimmtheit der Verordnungsermächtigung
zu stellen (BVerfGE 58, 257, 277 f.).

Art. 64 Abs. 1 der Verfassung von Berlin enthält eine
dem Art. 80 Abs. 1 GG im Wesentlichen entspre-
chende landesverfassungsrechtliche Bestimmung
über die Befugnisse des Gesetzgebers, die Exekutive
zum Erlass von Rechtsverordnungen zu ermächtigen:
Durch Gesetz kann der Senat oder ein Mitglied des
Senats ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu
erlassen. Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Er-
mächtigung müssen im Gesetz bestimmt werden.

Eine Prüfung der einzelnen Verordnungsermächti-
gungen ergab:

§ 29 Abs. 1 Nr. 1 i. V. mit § 2 Abs. 3

Einrichtung von Laufbahnzweigen

Diese Bestimmung regelt, dass „innerhalb einer
Laufbahnfachrichtung fachspezifisch ausgerichtete
Laufbahnzweige gebildet werden können, wenn 1.
eine bestimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prü-
fung für bestimmte Ämter der Laufbahn a) durch be-
sondere Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist oder b)
aufgrund der Eigenart der wahrzunehmenden Auf-
gaben erforderlich ist oder 2. bei der Besetzung be-
stimmter Ämter regelmäßig die gleiche Qualifikation
gefordert wird.“

In der Begründung zu § 2 Abs. 3 ist lediglich ausge-
führt: „Ferner schränkt die nach Abs. 3 zulässige Ein-
richtung von verschiedenen Laufbahnzweigen inner-
halb einer Laufbahnfachrichtung (zum Beispiel Poli-
zeivollzugsdienst: Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Ge-
werbeaußendienst) die Laufbahnbefähigung für die
entsprechende Laufbahnfachrichtung grundsätzlich
nicht ein, so dass ein Laufbahnwechsel nach den Be-
stimmungen des § 16 für den Wechsel aus einem
Laufbahnzweig in einen anderen Laufbahnzweig
derselben Laufbahnfachrichtung künftig nicht mehr
erforderlich ist. Welche Laufbahnzweige innerhalb
einer Laufbahnfachrichtung eingerichtet werden, be-
stimmt auf Vorschlag der Laufbahnordnungsbehör-
den (§ 3) der Senat in den jeweiligen Laufbahnver-
ordnungen nach § 29 Abs. 1.“

Diese Verordnungsermächtigung stößt auf erhebli-
che verfassungsrechtliche Bedenken.

Der Gesetzentwurf und die dazugehörige Begrün-
dung bestimmen nicht Inhalt, Zweck und Ausmaß
der Verordnungsermächtigung. Bereits die zu-
sammengefasste Aufführung der Verordnungser-
mächtigungen in § 29 Abs. 1 entspricht nicht den
verfassungsrechtlichen Vorgaben. Jede einzelne Ver-
ordnungsermächtigung ist dort aufzuführen, wo sie
im sachlichen Zusammenhang steht. § 2 Abs. 3 ent-
hält keine ausdrückliche Verordnungsermächtigung
im sachlichen Kontext der Einzelbestimmung.

§ 2 Abs. 3 Nummer 1 des Gesetzesentwurfs besagt
nur, dass unter anderem „eine bestimmte Vorbil-
dung, Ausbildung oder Prüfung für bestimmte Äm-
ter der Laufbahn“  für die Einrichtung von Laufbahn-
zweigen angenommen werden kann. Es wird weder
im Gesetzestext noch in der Begründung etwas über
die Art der Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung
ausgeführt. Für die „Vorbildung“, die „Ausbildung“
oder „Prüfung“ werden inhaltlich keine Vorgaben ge-
macht. Auch sind inhaltliche Vorgaben für „be-
stimmte Ämter“ nicht im Gesetzesentwurf enthal-
ten. Die Vorschrift ist absolut unbestimmt.

Für § 2 Abs. 3 Nummer 2 fehlen die Angaben 
darüber, welche „besondere Rechtsvorschriften“ 
gemeint sind.

Die in Nummer 2 von Abs. 3 des § 2 geforderte „Ei-
genart der wahrzunehmenden Aufgaben“ ist ausge-
wiesen unbestimmt, so dass auch diese Einzelvor-
aussetzung nicht die Anforderungen für eine Verord-
nungsermächtigung im Sachzusammenhang erfüllt.
Gleiches gilt für § 2 Abs. 3 Nr. 2. 

§ 29 Abs. 1 Nr. 2 i.V. mit § 2 Abs. 5, § 13 Abs. 3

Festlegung der regelmäßig zu durchlaufenden Ämter

§ 2 Abs. 5 bestimmt, dass „bei der Ordnung der Lauf-
bahnen die regelmäßig zu durchlaufenden Ämter
festzulegen sind“. Und § 13 Abs. 3 lautet: „Ämter,
die regelmäßig zu durchlaufen sind, dürfen nicht
übersprungen werden. Ob ein Amt regelmäßig zu
durchlaufen ist, bestimmen die Rechtsverordnungen
nach § 29 Abs. 1.“

Die Begründung zu § 2 Abs. 5 besteht aus dem Satz:
„Abs. 5 ersetzt den bisherigen Abs. 3 und stellt zu-
dem klar, dass die in einer Laufbahngruppe regelmä-
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ßig zu durchlaufenden Ämter in den Laufbahnver-
ordnungen nach § 29 Abs. 1 festzulegen sind.“

In der Beteiligungsvorlage findet sich zu § 13 Abs. 3
folgende Begründung: „Abs. 3 schreibt vor, dass die
regelmäßig zu durchlaufenden Ämter einer Lauf-
bahn nicht übersprungen werden dürfen. Die bishe-
rigen Möglichkeiten einer entsprechenden Feststel-
lungsentscheidung durch die für die Ordnung der
Laufbahnen zuständigen obersten Dienstbehörden
im Einvernehmen mit der für Inneres zuständigen
Senatsverwaltung unter Mitwirkung des Landesper-
sonalausschusses entfallen, da derartig bedeutsame
Regelungen über die Ordnung der Laufbahnen aus-
schließlich vom Senat in Rechtsverordnungen nach
§ 19 (Anmerkung: richtig § 29) Abs. 1 zu erlassen
sind. Zudem würde eine abweichende Entschei-
dungsmöglichkeit die dem Landespersonalausschuss
vorbehaltene Entscheidung über Sprungbeförderun-
gen unterlaufen (vgl. § 30 Abs. 1 Nr. 1).“

Zunächst ist festzuhalten, dass § 13 Abs. 3 von meh-
reren Rechtsverordnungen nach § 29 Abs. 1 ausgeht;
§ 29 Abs. 1 Nummer 2 jedoch nur von einer Rechts-
verordnung. Die Verordnungsermächtigung ist hier
bereits nicht eindeutig bestimmt.

Für die „regelmäßig zu durchlaufenden Ämter“ fehlt
es in § 2 Abs. 5 und § 13 Abs. 3 an klaren Präzisierun-
gen. Beide Bestimmungen sind derart unbestimmt,
dass von einer ordnungsgemäßen Verordnungser-
mächtigung nicht ausgegangen werden kann. Allein
das Wort „regelmäßig“ lässt durch seinen unbe-
stimmten Inhalt jegliche Regelungen zu, die aber of-
fensichtlich nicht gewollt sind. 

§ 29 Abs. 1 Nr. 3 i. V. mit § 4 Abs. 1 Satz 2

Verwendung auf Dienstposten verschiedener Fach-
oder Aufgabengebiete als Voraussetzung für Beförde-
rung oder Aufstieg

§ 4 Abs. 1 Satz 2 lautet: „In den Rechtsverordnungen
nach § 29 Abs. 1 kann bestimmt werden, dass für
Beförderung und Aufstieg eine Verwendung auf
Dienstposten verschiedener Fachgebiete oder Aufga-
bengebiete Voraussetzung ist.“

Eine besondere Gesetzesbegründung ist nicht gege-
ben worden, da die Bestimmung inhaltlich der bis-
herigen Regelung in § 3 Abs. 1 Satz 2 entspricht.

Zunächst ist wiederum darauf hinzuweisen, dass zu-
mindest textlich die Ungereimtheiten zwischen § 4
Abs. 1 Satz 2, der vom Erlass von „Rechtsverordnun-
gen“ im Gegensatz zu § 29 Abs. 1 nur von „einer
Rechtsverordnung“ ausgeht, ausgeräumt werden
müssen. Es sei denn, der Senat geht von mehreren
Rechtsverordnungen auch hierzu aus. Dann muss
dies auch im Gesetzestext eindeutig zum Ausdruck
kommen.

Die Verordnungsermächtigung ist nach unserer An-
sicht nach Inhalt und Zweck klar bestimmt. Aller-
dings fehlt die Bestimmung der Konkretisierung des
Ausmaßes der Ermächtigung. Es wird dringend für
erforderlich gehalten, dass zeitliche Vorgaben eben-
so wie die Anzahl der dienstlichen Verwendungen
als Voraussetzungen für Beförderung und Aufstieg
genannt sein müssen.

§ 29 Abs. 1 Nr. 4 i. V. mit § 5 Abs. 3 Nummer 1

Einstellung in einem höheren Amt als in dem Ein-
stiegsamt der jeweiligen Laufbahn

§ 5 Abs. 3 Nummer 1 ermöglicht ein höheres Ein-
stiegsamt immer dann, wenn „bei entsprechenden
beruflichen Erfahrungen oder sonstigen Qualifikatio-
nen, die zusätzlich zu den in den §§ 7 und 8 geregel-
ten Zugangsvoraussetzungen erworben wurden.“

Die §§ 7 und 8 regeln die Zugangsvoraussetzungen
zu den Laufbahngruppen 1 und 2.

Eine über Wiederholungen von Gesetzesformulie-
rungen hinausgehende Begründung liegt nicht vor.

Die Anforderungen an die „beruflichen Erfahrungen“
oder „sonstigen Qualifikationen“ für eine Rechtsver-
ordnung sind nicht näher bestimmt. Beschreibungen
der erforderlichen beruflichen Erfahrungen und der
sonstigen Qualifikationen fehlen. Dies sind keine
Grundlagen für den Erlass einer Rechtsverordnung,
da weder Inhalt, Zweck und Ausmaß dafür ausrei-
chend bestimmt worden sind.

§ 29 Abs. 1 Nr. 5 i. V. mit §§ 7 und 8

Zugangsvoraussetzungen für eine Laufbahn

In § 7 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1 und in § 8
Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 4 Satz 1 sind jeweils die Kri-
terien für das erste und zweite Einstiegsamt aufge-
führt, die als Zugangsvoraussetzungen zu „fordern“
sind. Entsprechende Formulierungen finden sich be-
reits in den §§ 7 bis 10 des Laufbahngesetzes in der
geltenden Fassung.

Die Begründungen zu den §§ 7 und 8 des Gesetzes-
entwurfs führen auf, dass in diesen Vorschriften die
Zugangsvoraussetzungen geregelt oder bestimmt
werden.

Gleichwohl sind die „Forderungen“ nach den Zu-
gangsvoraussetzungen unverbindlich und unbe-
stimmt.

Nach wie vor stellt die gewählte Wortwahl die Fest-
legung der konkreten Zugangsvoraussetzungen in
das Ermessen des Senats als Verordnungsgeber. Eine
„Forderung“ an den Verordnungsgeber muss nicht
erfüllt werden. Die bisherige Praxis bei der Ausge-
staltung der Laufbahnverordnungen beweist, wie
unterschiedlich die „Forderungen“ des Gesetzgebers
bei der Konkretisierung der Zugangsvoraussetzun-
gen erfüllt wurden. § 31 – Andere Rechtsvorschrif-
ten – sowie § 34 – Polizei und Feuerwehr – sind zu-
sätzlicher Beweis für die Unverbindlichkeit und Un-
bestimmtheit der beanstandeten Textfassung.
Bundesgesetzliche Regelungen sind ohnehin nicht
zu beeinflussen.

Der dbb berlin sieht die verfassungsrechtlichen Er-
fordernisse für die Grundlagen von Rechtsverordnun-
gen auch hier als nicht erfüllt an.

§ 29 Abs. 1 Nr. 6 i.V. mit § 9 Abs. 2

Anrechnung von Zeiten auf den Vorbereitungsdienst

§ 9 Abs. 2 lautet: „In den Rechtsverordnungen nach
§ 29 kann bestimmt werden, inwieweit eine für die
Ausbildung förderliche berufliche Tätigkeit oder die
Zeit eines förderlichen Studiums an einer Hochschu-
le auf den Vorbereitungsdienst angerechnet wird.“
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§ 9 Abs. 1 Satz 1 lässt zu, dass anstelle des Vorberei-
tungsdienstes und der Laufbahnprüfung „andere
gleichwertige Befähigungsvoraussetzungen“ vorge-
schrieben werden können, „wenn es die besonderen
Befähigungsvoraussetzungen der Laufbahn erfor-
dern“. Ergänzt regelt Abs. 1 von § 9 das zulässige
Verhältnis von hauptberuflicher Tätigkeit und Teil-
zeitbeschäftigung.

Welche „anderen gleichwertigen Befähigungsvor-
aussetzungen“ beziehungsweise „besonderen Befä-
higungsvoraussetzungen der Laufbahn“ gemeint
sein könnten, sind weder im Gesetzestext noch in
den Gesetzesbegründungen oder an anderer Stelle
zu finden. 

Beschreibungen zum Inhalt, Zweck und Ausmaß für
eine rechtliche zulässige Verordnungsermächtigung
fehlen gänzlich. Die Grundlagen für die rechtlichen
Voraussetzungen für den Erlass von Rechtsverord-
nungen sind somit nicht gegeben.

§ 29 Abs. 1 Nr. 7 i. V. mit § 11 Abs. 3
Anrechnung von Zeiten auf die Probezeit

Nach § 11 Abs. 3 bestimmen die Rechtsverordnun-
gen nach § 29 Abs. 1, „inwieweit auf die Probezeit
eine andere innerhalb oder außerhalb des öffent-
lichen Dienstes verbrachte Zeit angerechnet werden
kann“. Und in Satz 2 und 3 heißt es: „In den Rechts-
verordnungen nach § 29 Abs. 1 kann eine längere
Mindestprobezeit vorgesehen werden.“ Satz 3 von
Abs. 3 und Abs. 4 bestimmen Regelungen zur An-
rechnung von Zeiten einer Beurlaubung ohne
Dienstbezüge sowie bei Freistellungen infolge Mut-
terschutz und Elternzeit sowie Pflegezeit. § 11 Abs. 5
bestimmt dann noch welche hauptberuflichen Tätig-
keiten nicht auf die Probezeit anzurechnen sind.

Hinsichtlich der Anrechnung von Zeiten innerhalb
und außerhalb des öffentlichen Dienstes werden
auch in der Gesetzesbegründung keine Angaben ge-
macht.

Somit fehlt die inhaltliche Beschreibung von Zeiten,
die durch die Rechtsverordnungen zur Anrechnung
oder Nichtanrechnung führen könnten. Damit fehlt
eine wesentliche Grundlage für den Erlass von
Rechtsverordnungen nach den verfassungsrecht-
lichen Vorgaben.

§ 29 Abs. 1 i. V.
Nr. 8 mit § 13 Abs. 4
Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2 an Beamtinnen und Beamten der darunter
liegenden Ämter

§ 13 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 nimmt Bezug auf § 8 Abs. 4
Satz 1 Nummer 1. Hier wird als Zugangsvorausset-
zung für das zweite Einstiegsamt (Besoldungsgrup-
pe A 13) „gefordert“, dass „ein mit einem Master-
grad oder einem gleichwertigen Abschluss abge-
schlossenes Hochschulstudium in einer für die Lauf-
bahn geeigneten Studienfachrichtung“ absolviert
worden ist.

Nach der Begründung zum Gesetzentwurf ermög-
licht § 13 Abs. 4 Satz 1 Beamtinnen und Beamten,
die berufsbegleitend einen Hochschulabschluss ent-
sprechend § 8 Abs. 4 erworben haben, unter den in §

13 Abs. 4 Satz 1 Nummer 1 bis 4 die Beförderung in
das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2. Her-
vorgehoben wird in der Begründung die Bedeutung
dieser Regelung. Die außerhalb des Berufes erbrach-
ten Qualifikationsleistungen werden anerkannt. Zu-
dem wird nach der Gesetzesbegründung die Eigen-
initiative und Motivation der Beamtinnen und Be-
amten in Bezug auf die Wahrnehmung von berufs-
begleitenden Qualifikationsmaßnahmen gestärkt,
da nunmehr der Wechsel in das zweite Einstiegsamt
der Laufbahngruppe unter Erhalt des Beamtenstatus
auf Lebenszeit grundsätzlich erleichtert wird.

Die den vorstehenden Regelungen zugrunde liegen-
de Absicht wird vom dbb berlin begrüßt. Dennoch ist
unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten anzu-
merken, dass die Regelungen hinsichtlich der Aussa-
gen betreffend den „Mastergrad“ und den „gleich-
wertigen Abschluss eines abgeschlossenen Hoch-
schulstudiums“ unbestimmt sind. Der Mastergrad
kann an jeder Hochschule (auch den ehemaligen
Fachhochschulen) erworben werden. An den Hoch-
schulen können unterschiedlich im Sinne des Lauf-
bahnrechts zu bewertende Mastergrade erworben
werden. Hierauf gehen die zitierten Rechtsvorschrif-
ten nicht ein. Aus Sicht des dbb berlin besteht des-
halb die dringende Notwendigkeit zur Konkretisie-
rung. Gleiches gilt dann auch für die geforderte
Gleichwertigkeit anderer Studienabschlüsse. Weder
gibt der Gesetzesentwurf Antworten darauf, was als
gleichwertig zum Mastergrad angesehen wird, noch
sind im Gesetz Ausführungen enthalten, die Festle-
gungen über die „geeignete Studienfachrichtung“
enthalten.

§ 13 Abs. 4 Satz 1 Nummer 2 sieht die erfolgreiche
Teilnahme an einem „Auswahlverfahren“ vor. Die
wesentlichen Inhalte dieser Auswahlverfahren sind
nicht bestimmt.

§ 13 Abs. 4 Satz 1 Nummer 3 sieht die Erprobungs-
zeit von 24 Monaten „in Aufgaben“ sowie die erfolg-
reiche Teilnahme an einer „dienstlichen Qualifizie-
rung“ vor. Es wird angenommen, dass es sich um
„dienstliche“ Aufgaben handelt, die erfüllt sein müs-
sen. Der zeitliche Umfang der Aufgabenwahrnehmung
ist in diesem Zusammenhang nicht bestimmt. Auch
sind Inhalt und zeitlicher Umfang der geforderten
dienstlichen Qualifizierung nicht näher beschrieben.

Die aufgezeigten Mängel lassen erhebliche Zweifel
zu, ob die Bestimmungen für Verordnungsermächti-
gungen ausreichend sind.

§ 29 Abs. 1 Nr. 9 i.V. mit § 14
Ausgestaltung des Aufstiegs

§ 14 Abs. 1 und Abs. 2 enthält neben der Grundsatz-
aussage über die Möglichkeit des Aufstiegs von der
Laufbahngruppe 1 in die Laufbahngruppe 2 dersel-
ben Laufbahngruppe und enthält eine Kannbestim-
mung über den Regelaufstieg (Aufstieg mit Able-
gung einer Prüfung) oder Praxisaufstieg und Bewäh-
rungsaufstieg (Aufstieg ohne Prüfung). Nach der Be-
gründung zum Gesetzentwurf sind die Einzelheiten
in den Laufbahnverordnungen zu regeln, da nicht je-
de Aufstiegsart in jeder Laufbahnfachrichtung
gleichermaßen vorzusehen ist.



November 2010

hauptstadt magazin dbb
beamtenbund
und tarifunion

berlin

9

Gesetz und Begründung erhalten somit bewusst kei-
ne inhaltlichen Festlegungen zu den einzelnen Auf-
stiegsarten. Inhalt, Zweck und Ausmaß der Auf-
stiegsregelungen sind im Gesetz nicht bestimmt. Es
mangelt somit in jeder Weise an geeigneten Verord-
nungsermächtigungen.

§ 29 Abs. 1 i. V. Nr. 10 mit § 15
Sonderregelungen für den Wechsel in das erste Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 2

Auf die Ausführungen zu § 29 Abs. 1 i. V. mit § 13
Abs. 4 wird zur Vermeidung von Wiederholungen Be-
zug genommen.

§ 29 Abs. 1 Nr. 11 i. V. mit § 16
Ausgestaltung des Laufbahnwechsels

§ 16 bestimmt für den Laufbahnwechsel als Voraus-
setzung die vorliegende Befähigung der Beamtin
oder des Beamten für die neue Laufbahn.

Der Gesetzesentwurf enthält keine inhaltlichen An-
gaben darüber, nach welchen inhaltlichen Festlegun-
gen die Befähigung für die neue Laufbahn in den
Rechtsverordnungen erfolgen darf. 

Mehr als unverbindlich sind die Bestimmungen über
„eine Einführung“ in die neue Laufbahn, die „allge-

mein“ und „einzelfallbezogen“ gestaltet werden
„soll“. Die weiteren Erfordernisse zur Befähigungs-
feststellung über die „Wahrnehmung der Aufgaben
der neuen Laufbahn“, die Teilnahme „an geeigneten
Qualifizierungsmaßnahmen“ oder „an einer weite-
ren Ausbildung“ verbleiben im Unverbindlichen.
Gleiches gilt für § 16 Abs. 4.

§ 29 Abs. 1 Nr. 12 i. V. mit § 17 Abs. 1
Bestimmung von Personalentwicklungsmaßnahmen

§ 17 Abs. 1 beschreibt das Ziel der Personalentwick-
lung, ohne dass auch nur ein einziges Merkmal einer
Personalentwicklung im Gesetz aufgeführt ist. Le-
diglich in Abs. 2 von § 17 wird die Anfertigung von
Anforderungsprofilen als wesentliche Grundlage der
Personalentwicklung vorgeschrieben.

Eine Zielbeschreibung ist nicht ausreichend, um eine
Verordnungsermächtigung nach den verfassungs-
rechtlichen Grundlagen zu rechtfertigen. Die Bestim-
mung des § 17 Abs. 1 ist äußerst fragwürdig. Im
Interesse der Rechtssicherheit ist § 17 Abs. 1 neu zu
fassen, um das allseits befürwortete Ziel einer recht-
lichen geordneten Personalentwicklung im Land Ber-
lin zu gewährleisten. �

So hat der Senator für Inneres und Sport, Dr. Erhart
Körting, weder den Bericht noch das Eckpunkte-Pa-
pier E-Government- und Organisationsgesetz vom
August 2010 mit dem dbb berlin erörtert.

Angesichts der großen Auswirkungen der Digitali-
sierungsvorhaben und der politischen Vorgaben für
den technologischen Wandel in der Berliner Verwal-
tung ist der Senat verpflichtet, die Zusammenarbeit
im bestmöglichen Umfang zu pflegen.

„Leider findet in Berlin eine Zusammenarbeit bei
der Verwaltungsmodernisierung seit Jahren nicht
mehr statt“, führte der Landesvorsitzende des dbb
berlin aus.

Der dbb berlin fordert die im Abgeordnetenhaus
von Berlin vertretenen politischen Parteien auf, wei-
tere Schritte zur Verwaltungsmodernisierung nur
dann zuzulassen, wenn für die rechtlichen Grundla-

gen die personellen, sächlichen und technischen 
Voraussetzungen vorhanden sind.

Der Landesgewerkschaftstag des dbb berlin hat da-
her am 6. Oktober 2010 die Erstellung eines „Mas-
terplans Verwaltung des Landes Berlin“ gefordert,
um die Aufgabenwahrnehmung der allgemeinen
Verwaltung in den Bezirken und den Senatsverwal-
tungen, der Steuerverwaltung, der Polizeibehörde,
den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden sowie
den Justizvollzugseinrichtungen langfristig zu sichern.

Der dbb berlin fordert den Senat auf, bei der Ablö-
sung des VGG und der Vorbereitung eines zeitgemä-
ßen Gesetzes über E-Government- und Organisa-
tionsfragen die vorhandenen Managementkonzepte
der Berliner Verwaltung in Handlungskonzepte zu
ändern, um die Teilhabe der Beamtinnen und Beam-
ten sowie der Tarifbeschäftigten an den Entschei-
dungsprozessen zu stärken. �

Senat verweigert beharrlich die 
Zusammenarbeit bei der Verwaltungs-
modernisierung
Nach der Vorlage des Berichts zur Umsetzung des Verwaltungsreform-
Grundsätze-Gesetzes (VGG) durch den Senator für Inneres und Sport, 
Dr. Körting, stellt der Landesvorsitzende des dbb berlin, Joachim 
Jetschmann, fest, dass der Senat weiterhin die Zusammenarbeit bei 
der Verwaltungsmodernisierung verweigert.
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Satzungsgemäßer Zweck des 1960 gegründeten
VBB ist die berufsständische Vertretung und die
der berufspolitischen, rechtlichen und sozialen
Belange seiner Mitglieder. Er tritt für ein moder-
nes und leistungsorientiertes Berufsbeamten-
tum auf der Grundlage unserer Verfassung ein.

Der VBB ist die mitgliederstärkste und maßgebli-
che Berufsorganisation der in der Bundeswehr
tätigen Beamten. Er stellt im Hauptpersonalrat
alle Mitglieder der Beamtengruppe und in den
Bezirkspersonalräten zurzeit 85 Prozent der Mit-
glieder der Beamtengruppen. Auch in den ört-
lichen Personalräten gehören die Mitglieder der
Beamtengruppen – bis auf wenige Ausnahmen –
dem VBB an.

In Anlehnung an die dienstliche Organisation
gliedert sich der VBB in neun Bereiche/Landes-
verbände und rund 200 Standortgruppen im ges-
amten Bundesgebiet und im Ausland. Sein ober-
stes Organ ist der Bundesvertretertag; er tritt im
Zeitraum von jeweils vier Jahren zusammen und
bestimmt die Richtlinien für die Verbandspolitik.
Dem Bundesvorstand gehören 30 Kolleginnen
und Kollegen an; die Bundesleitung, von der die
laufenden Geschäfte des Verbandes geführt wer-
den, besteht aus sechs stimmberechtigten und
einem kooptierten Mitglied.

Die Organe des Verbandes sind ständige Ge-
sprächspartner des Bundesministeriums der Ver-
teidigung, seiner Behörden und Dienststellen,
der anderen Bundesministerien und der für ihre
Arbeit wichtigen Ausschüsse des Parlaments.

Die gegenwärtig wichtigsten Aufgaben des Ver-
bandes liegen im Bereich der mit der Modernisie-
rung und Umstrukturierung der Bundeswehrver-
waltung zusammenhängenden Fragen. Moderni-
sierung ist ein dynamischer Prozess, der von al-
len Beteiligten ein Höchstmaß an Flexibilität er-
fordert. Dabei sind im Rahmen der Besonderhei-
ten jedes Verwaltungsbereichs folgende Punkte
zu berücksichtigen:

• Definition und Fortschreibung der 
Kernaufgaben, 

• Regelmäßige Aufgabenkritik unter Einbeziehung
der Verwaltungsteile der Streitkräfte, 

• Entwicklung und ständige Anpassung von Auf-
gabenkatalogen aufgrund neuer Gesetze, Verord-
nungen und Verwaltungsvorschriften,

• Überprüfung von Zuständigkeiten und weiterer
Abschichtung von Aufgaben, 

• Koordinierung bereits eingeleiteter Rationalisie-
rungsmaßnahmen, 

• Trennung zwischen strategischen und operativen
Aufgaben, 

• Vorrang von interner Optimierung und Moderni-
sierung vor Privatisierungsinitiativen, 

• Stärkung der Eigenverantwortlichkeit von Verwal-
tungseinheiten und von Mitarbeitern durch Zu-
sammenführung von Fach- und Ressourcenverant-
wortung, 

• Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, 
Vermeidung von Reibungsverlusten und Doppel-
arbeit,

• Vereinfachung und Reduzierung von Verwaltungs-
vorschriften, von Melde- und Bereichspflichten, 

• Entwicklung von Leistungsanreizsystemen in Ver-
bindung mit besserer Ressourcennutzung, 

• Entwicklung von Indikatoren und Standards für
Leistungsmessung und Ergebniskontrolle, 

• Einführung von Budgets in den Bereichen, 
die sich dafür eignen, 

• Verstärkte Nutzung der Informations-Technik.

• Berufliche Perspektiven, Sicherstellung der künfti-
gen Aufgabenadäquaten Personal- und Sachaus-
stattung und eine ausreichende Nachwuchsge-
winnung müssen selbstverständlich sein. �

Der VBB stellt sich vor:
Der Bund der Beamten der Deutschen Bundeswehr im
Deutschen Beamtenbund wurde 1956 gegründet. Dieser
schloss sich mit dem Verband der Beamten der Deutschen
Wehrverwaltung zum Verband der Beamten der Bundeswehr
(VBB) zusammen.

Aus dem Bericht der Strukturkommission
der Bundeswehr – Oktober 2010 –

Das Ministerium wird in Berlin zusammengeführt
und auf seine ministeriellen Aufgaben konzen-
triert. Die Anzahl der Dienstposten wird mehr als
halbiert, von heute über 3 000 auf unter 1 500.
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Europäischer Abend

Programm

18.30 Uhr Empfang und kleiner Imbiss
19.00 Uhr Begrüßung 
 Peter Heesen, dbb Bundesvorsitzender  und Präsident der Europäischen Union der  Unabhängigen Gewerkschaften CESI

19.10 Uhr Verleihung des Journalistenpreises  zum Europäischen Jahr gegen Armut und  soziale Ausgrenzung Matthias Petschke, Leiter der Vertretung  der Europäischen Kommission in Deutschland19.40 Uhr Podium und Diskussion Dr. Eva Högl MdB, Vizepräsidentin der  Europa-Union Deutschland, stellvertretende  europapolitische Sprecherin der SPD-Bundes- tagsfraktion 
 Michaela Hofmann, Stellvertretende  Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz Gabriele Stark-Angermeier, zweite Vorsitzende  des Deutschen Berufsverbands für Soziale  Arbeit e.V. (DBSH), Vertreterin der Internatio- nalen Vereinigung der Sozialarbeiterinnen  (IFSW) im Europarat Dr. Johann Wadephul MdB, Mitglied der  deutschen Delegation der Parlamentarischen  Versammlung des Europarats, Berichterstatter  der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die  Strategie Europa 2020 Moderation: Prof. Dr. Eckart Stratenschulte,  Europäische Akademie Berlin

20.40 Uhr Schlusswort 
 Peter Altmaier MdB, Präsident der Europa- Union Deutschland, Erster Parlamentarischer  Geschäftsführer im Deutschen Bundestag 

Das Projekt wird gefördert durch Mittel der Europäischen Union. Die Verantwortung für den Inhalt trägt allein der Veranstalter. Die vorgetragenen 
Meinungen sind nicht notwendigerweise die der Europäischen Kommission.Anmeldung: europathemen@dbb.de oder www.europa-union.de

Mehr als Hoffnung?  
Europas Wege aus der Armut

Verleihung Journalistenpreis des Europäischen Jahres 2010

Europäischer Abend

Mehr als Hoffnung?  

Europas Wege aus der Armut

Mittwoch, 10. November 2010, 18.30 Uhr

dbb forum berlin

Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin

In Zusammenarbeit 

mit der Vertretung der  

Europäischen Kommission 

in Deutschland

und ihr Landesverband Berlin

Verleihung Journalistenpreis 

des Europäischen Jahres 2010
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Das langjährige Mitglied des Bundes Deutscher
Rechtspfleger Berlin, Prof. Jahannes Behr, ist am
13. Juli 2010 in Berlin mit fast 75 Jahren verstorben.

Johannes Behr absolvierte eine Ausbildung als
Rechtspfleger. Nach Tätigkeiten bei verschiedenen
Berliner Gerichten kam er zur Berliner  Senatsverwal-
tung für Justiz. Er war Mitglied der Arbeitsgruppe der
norddeutschen Länder für eine Reform der Rechts-
pflegerausbildung. Johannes Behr oblag es in der Se-
natsjustizverwaltung, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen dafür zu erarbeiten. Gleichzeit beteiligte er
sich an der Umsetzung der Reformideen. Er konzi-
pierte und erprobte die Ausbildung nach neuen Inhal-
ten und Gesichtspunkten für die Studienanfänger.
Nachdem die Rechtspflegerausbildung auf Fachhoch-
schulebene angehoben worden war, wurde Johannes
Behr 1975 zum Professor für das Zwangsvollstre-
ckungswesen am Fachbereich Rechtspflege der Fach-
hochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin
ernannt. Außerdem betreute er auch das Fach Nach-
lasswesen.

Johannes Behr hat auch durch eine umfangreiche 
Vortragstätigkeit vor Angehörigen anderer juristischer
Berufe viel für deren Fortbildung geleistet. 

Im Jahre 1978 hat er die Weiterbildung der Rechtsan-
walts- und Notariatsgehilfen zum Bürovorsteher im
Rechtsanwalts- und Notarfach ins Leben gerufen. Die

Erfahrungen damit führten 1984 zur Einrichtung eines
Fernstudiums zum RENO-Inspktor, heute Rechtsfach-
wirt beziehungsweise Notarfachwirt, an der damaligen
Technischen Fachhochschule Berlin, jetzt Beuth-
Hochschule für Technik Berlin.

Behr hat als Redakteur der RECHTSPFLEGER-
INFORMATION des Landesverbandes Berlin von
1970 bis 1979 die seinerzeit bekannten „blauen Hefte“
3–13 betreut. 1979 übernahm er die Schriftleitung des
Verbandsorgans RECHTSPFLEGERBLATT (RpflBl.)
der Bundesorganisation.

Die RECHTSPFEGER-STUDIENHEFTE hat Johan-
nes Behr von Anfang an durch Beiträge unterstützt.
Überhaupt lag der Schwerpunkt seiner publizistischen
Arbeit im Bereich der Ausbildungsliteratur.

Behr hat sich früh im Bund Deutscher Rechtspfleger
organisiert und Führungsaufgaben übernommen. Er
war von 1970 bis 1981 Mitglied des Vorstandes des
BDR Berlin, zuletzt als Pressereferent. Von 1979 bis
1981 war er Mitglied der Bundesleitung des BDR.

Johannes Behr hat sich auch in den Personalvertretun-
gen der Berliner Justiz und den Gremien der Hoch-
schulselbstverwaltung engagiert.

Ein vorbildlicher Kollege hat uns verlassen müssen.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Prof. Dipl.-Pol. Hans-Joachim von Schuckmann

Auf dem Bundesvertretertag des Verbandes der Be-
amtinnen und Beamten der Bundeswehr (VBB) im
dbb – beamtenbund und tarifunion – wurde der
Regierende Bürgermeister, Klaus Wowereit, von ei-
nem Senatsrat der Senatsverwaltung für Inneres
und Sport vertreten. In seinem Grußwort im Auf-
trage des Regierenden Bürgermeisters führte der
Beamte vor den über 300 Gästen und 200 Delegier-
ten aus, dass diese bei ihrem Aufenthalt in Berlin
„auf muffige Berlinerinnen und Berliner“ stoßen
werden. Ferner verfiel der Beamte mit dem Hinweis
darauf, vor 20 Jahren wären die Gäste und Dele-
gierten in der „Frontstadt Berlin“ begrüßt worden,
in den politischen Sprachgebrauch der SED in der
Zeit vor 1990.

Der Landesvorsitzende des dbb – beamtenbund und
tarifunion – berlin, Joachim Jetschmann, rügte die
Abwesenheit zumindest eines Senatsmitglieds bei
dem Vertretertag des VBB. Heftig kritisierte der Lan-
desvorsitzende des dbb berlin unmittelbar nach der
Festveranstaltung des VBB, dass der Vertreter des 
Regierenden Bürgermeisters alle Berlinerinnen und
Berliner vor hochrangigen Gästen des Bundestages
und des Bundesverteidigungsministeriums und dem
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages als
„muffig“ bezeichnete.
Für den dbb berlin erwartet der Landesvorsitzende
des dbb berlin eine offizielle Entschuldigung durch
den Regierenden Bürgermeister für den Fehltritt des
Beamten. �

Vertreter des Senats beleidigt 
Berlinerinnen und Berliner

Nachruf für Prof. Johannes Behr
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Berlins Justizwachtmeisterinnen und Justizwacht-
meister sowie Tarifbeschäftigte und Beamtinnen
und Beamten des mittleren Justizdienstes

Eine neue gewerkschaftliche Vertretung
entsteht!

>Die Initiative hat die Gründung einer neuen Gewerkschaft für die Justiz- und
Justizfachangestellten sowie die Beamtinnen und Beamten des mittleren Justiz-
dienstes und des Justizwachtmeisterdienstes in Berlin zum Ziele.

>Die Initiative wünscht die gewerkschaftliche Zusammenarbeit innerhalb 
des dbb – beamtenbund und tarifunion – berlin.

>Von der Initiative wird der Zweck verfolgt, die beruflichen Interessen der Justiz-
und Justizfachangestellten sowie der Beamtinnen und Beamten des Justiz-
wachtmeisterdienstes und des mittleren Justizdienstes bei den Gerichten und
Strafverfolgungsbehörden Berlins aufzunehmen in jeder 
geeigneten Art und Weise zu vertreten.

>Bei der Vertretung der Justiz- und Justizfachangestellten sowie der Beamtinnen
und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes und des mittleren Justizdienstes 
stehen die kollektiven und individuellen Belange der Gesamtheit dieser Berufs-
gruppen innerhalb der Berliner Justiz im Vordergrund.

>Die Initiative wird die besonderen Berufsinteressen der Berufsgruppen bei der
Überleitung in das Tarifrecht nach dem TV-L sowie bei der Neuregelung des Lauf-
bahn-, Besoldungs- und Versorgungsrechts vertreten.

>Es wird angestrebt, die Berufsfelder der Justiz- und Justizfachangestellten sowie
der Beamtinnen und Beamten des Justizwachtmeisterdienstes und des mittleren
Justizdienstes in den Serviceeinheiten bei den Gerichten und Strafverfolgungsbe-
hörden nach einer landesweiten Analyse neu bestimmen zu lassen.

>Die Initiative strebt für die Tarifbeschäftigten einen neuen Tarifvertrag über die
Eingruppierung der Tarifbeschäftigten in den Serviceeinheiten an.

>Für die Beamtinnen und Beamten des mittleren Justizdienstes werden die 
Anhebung des bisherigen Eingangsamtes und künftigen Einstiegsamtes von der
Besoldungsgruppe A 6 nach Besoldungsgruppe A 7 sowie die Erhöhung der 
Anzahl der Beförderungsämter in den Besoldungsgruppen A 8 bis A 9 mit Zulage
angestrebt. >

>> Aufruf <<

Initiative zur Gründung einer 
Neuen Justizgewerkschaft – NJG –
im dbb berlin 
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Beitrittserklärung

Ich bin bereit, in der Initiative zur Gründung einer Neuen Justizgewerkschaft – NJG – im dbb berlin mitzuar-
beiten.

Name: _____________________________________________________________________ Vorname: __________________________________________________________

Privatanschrift: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dienststelle: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefonisch erreichbar unter: _________________________________________________________________________________________________________________

Mobil: ___________________________________________________________________   E-Mail: ______________________________________________________________

An einer Mitarbeit in der Initiative ist auch bereit:

Name: _____________________________________________________________________ Vorname: __________________________________________________________

Privatanschrift: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dienststelle: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: _______________________________________  Unterschrift: _________________________________________________________________________________

Bitte senden an: 

Initiative zur Gründung einer Neuen Justizgewerkschaft – NJG – im dbb berlin
Mommsenstraße 58
10629 Berlin

>Die Initiative setzt sich für die Aufhebung des Verbeamtungsverbots im mittleren
Justizdienst ein und fordert die Wiederaufnahme der Einstellungen von Anwärte-
rinnen und Anwärtern für diese Laufbahn.

>Die Initiative wird sich in der Öffentlichkeit präsentieren.

>Von der Initiative wird eine enge Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen,
den Frauenvertreterinnen und den Vertrauensleuten der schwerbehinderter
Menschen angestrebt.

>Die Initiative wird sich mit eigenen Wahlvorschlägen für die Wahlen 
zu den Personalvertretungen 2012 beteiligen.

>Der Beitritt zur Initiative ist schriftlich zu erklären; ein Mitgliedsbeitrag 
wird vorläufig nicht erhoben. Rechtsschutz wird gewährt.


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Der dbb beamtenbund und tarifunion
berlin ist die eigenständige, gewerk-
schaftliche Spitzenorganisation der Ge-
werkschaften und Verbände des öffent-
lichen Dienstes und des privaten Dienst-
leistungssektors im Land Berlin.

Der dbb berlin tritt für die Einheit
Deutschlands, einen dauerhaften 
Frieden und internationale Verstän -
digung ein.

Der dbb berlin wirkt in den dbb Organen
an den Entscheidungen über die Gewerk-
schaftspolitik des dbb mit.

Der dbb berlin wird nach § 53 des 
Beamtenstatusgesetzes bei der Vorbe -
reitung gesetzlicher Regelungen der 
beamtenrechtlichen Verhältnisse durch
die obersten Landesbehörden beteiligt.

Der dbb berlin ist bei der Vorbereitung
allgemeiner beamtenrechtlicher Rege-
lungen von den obersten Landesbehör-
den beteiligt.

Der dbb berlin nimmt die kollektive 
Vertretung und Förderung der berufs -
bedingten politischen, wirtschaftlichen,
rechtlichen und sozialen Belange der 
Beamtinnen und Beamten und der Tarif-
beschäftigten der in den Mitgliedsge-
werkschaften und Mitgliedsverbände 
organisierten Einzelmitglieder der Mit-
gliedsgewerkschaften und Verbände
wahr. 

Der dbb berlin pflegt die Beziehungen zu
anderen Organisationen, die eine seinem
satzungsgemäßen Auftrag entsprechen-
de Politik betreiben.

Der dbb berlin gibt Stellungnahmen zu
gesellschaftspolitischen Fragen ab. 

Der dbb berlin tritt für die Erhaltung und
Stärkung des Berufsbeamtentums auf 
öffentlich-rechtlicher Grundlage ein. Er
wirkt mit bei der Gestaltung und dem
Ausbau des gesamten Rechts des öffent-
lichen Dienstes. 

Der dbb berlin ist in der Bundestarifkom-
mission der dbb tarifunion vertreten. 

Innerhalb des dbb berlin bilden die tarif-
fähigen Gewerkschaften die Landestarif-
kommission.

Die Berufspolitik des dbb berlin ist 
praxisnah und bürgerorientiert.

Der dbb berlin gewährt Rechtsschutz
nach Maßgabe der Rahmenrechtsschutz-
ordnung des dbb und einer besonderen
Rechtsschutzordnung des dbb berlin.

Der dbb berlin hat seine Landesgeschäfts-
 stelle in der Mommsenstraße 58, 
10629 Berlin. 

Der dbb berlin ist zu erreichen über 
post@dbb-berlin.de, 
Telefax: 030.32795220 und 
Telefon: 030.3279520 sowie 
www.dbb-berlin.de. �

Gemeinsam neue Wege gehen. 
Mehr erreichen.




